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I N F O  D E S  R EG I E R U N G S R AT S  

 

 

Vernehmlassung zum Amtsenthebungsverfahren für den Kanton Zug 

 

Die Zuger Regierung eröffnet die Vernehmlassung zu einer Teilrevision der Kantonsverfassung 

und des Verantwortlichkeitsgesetzes. Mit entsprechenden Anpassungen sollen die rech tlichen 

Grundlagen für ein Amtsenthebungsverfahren für vom Volk gewählte Amtspersonen geschaffen 

werden; also für Mitglieder des Regierungsrates, der kantonalen Gerichte, der Orga ne der 

Einwohner-, Bürger-, Korporations- und Kirchgemeinden sowie für Friedensrichterinnen und 

Friedensrichter. Mitglieder des Kantonsrats fallen hingegen nicht unter die Regelung. Für eine 

Amtsenthebung braucht es triftige Gründe: so etwa eine schwere Amtspflichtverletzung, die 

Unfähigkeit zur Amtsausübung oder eine rechtskräftige Verurteilung wegen eines Verbrechens. 

Die Vernehmlassung dauert bis 30. Oktober 2017. 
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